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Sächsisches FG: Vorzeitige Anforderung der Einkommensteuererklärung ohne 
Anhaltspunkte für eine hohe Steuernachzahlung rechtswidrig 

AO § 5; § 109 Abs. 1 Satz 1; § 149 Abs. 2 Satz 1; FGO § 102 

1. Die Entscheidung über die vorzeitige Anforderung einer 
Steuererklärung ist einer finanzgerichtlichen Überprü-
fung zugänglich. 

2. Von der vorzeitigen Anforderung kann insbesondere 
dann Gebrauch gemacht werden, wenn eine hohe Ab-
schlusszahlung erwartet wird oder es der Fortgang der 
Veranlagungsarbeiten erforderlich macht. 

3. Die vorzeitige Anforderung der Einkommensteuererklä-
rung auf einen Termin vor Ablauf der allgemeinen Ab-
gabefrist kann nicht allein mit der floskelhaften Be-
gründung gerechtfertigt werden, �dass in der Vergan-
genheit große Abschlusszahlungen angefallen sind und 
sich erneut eine Steuernachzahlung ergeben kann �. Die 
Vorabanforderung ist insbesondere dann ermessensfeh-
lerhaft, wenn sich nur im unmittelbar vorangehen- 
den Veranlagungszeitraum tatsächlich eine � relativ ge-
ringe � Abschlusszahlung, davor jedoch regelmäßig Er-
stattungen ergeben haben. 

4. Es ist denkbar, dass Vorabanforderung und die Festset-
zung einer nachträglichen Vorauszahlung zusammen-
treffen. In diesem Fall bedarf es jedoch einer eingehen-
den Begründung, warum die Finanzbehörde beide be-
lastenden Maßnahmen für notwendig hält. 
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Sachverhalt 

Der Kläger war an einer gewerblich tätigen GbR betei-
ligt und erzielte keine anderen Einkünfte. Mit Schrei-
ben vom 05.02.2008 forderte das FA die Einkom-
mensteuererklärung 2007 zum 30.05.2008 vorzeitig an. 
Nach Einspruch wurde die Vorabanforderungsfrist auf 
den 10.06.2008 verlängert. In zeitlichem Zusammen-
hang setzte das FA eine nachträgliche Einkommensteu-
er-Vorauszahlung für 2007 fest. Am 25.07.2008 wurde 
die Einkommensteuer 2007 geschätzt und ein Verspä-
tungszuschlag festgesetzt; die Einspruchsverfahren da-
gegen ruhten zunächst. Die Vorabanforderung wurde 
vom FA am 09.12.2008 aufgehoben. Das Klageverfah-
ren wurde als Fortsetzungsfeststellungsklage fortge-
führt. Zur am 09.12.2008 abgegebenen Einkommen-
steuererklärung erging am 07.05.2009 ein Bescheid mit 
einer Steuererstattung. 

Entscheidung 

Das FG gab der Klage statt. Es erkannte aus dem Ver-
halten des FA eine drohende Wiederholungsgefahr für 
den Kläger. Die Vorabanforderung sei rechtswidrig und 
damit ermessensfehlerhaft, weil das FA hohe Ab-

schlusszahlungen durch die Festsetzung von Voraus-
zahlungen verhindern kann. Beide belastenden Maß-
nahmen, die Festsetzung einer nachträglichen Voraus-
zahlung und die Vorabanforderung der Steuererklärung, 
könnten nebeneinander nur dann rechtmäßig bestehen, 
wenn das FA diese Ermessensausübung gegenüber dem 
Steuerbürger auch erläutert. Die Arbeitslage im FA sei 
ebenfalls eine denkbare Begründung für die Voraban-
forderung einer Steuererklärung. Eine Bearbeitungszeit 
von fast 6 Monaten ab Erklärungseingang widerlege 
eine solche Begründung jedoch im Nachhinein. 

Praxishinweis 

Die laufende Beratungspraxis zeigt: Die Finanzverwal-
tung macht zunehmend vom Mittel der Vorabanforde-
rung Gebrauch und unterschreitet dabei regelmäßig die 
in den gleichlautenden Ländererlassen allgemein ge-
währte Abgabefristverlängerung zum 31.12. des Folge-
jahres (aktuell für 2009: BStBl I 2010, 29). Die vor-
fristige Erstellung von Steuererklärungen scheitert oft-
mals an praktischen Gründen, z. B. an fehlenden Un-
terlagen. In den erwähnten Ländererlassen sind zwar 
denkbare Gründe für eine vorzeitige Anforderung von 
Steuererklärungen aufgeführt. Floskelhafte Begründun-
gen und die Wiederholung dieser Formulierungen füh-
ren jedoch, wie das FG bestätigt hat, zu einer rechts-
widrigen und damit angreifbaren Ermessensentschei-
dung. Das FA hat die schwierige Aufgabe, auf den 
jeweiligen Einzelfall zugeschnitten genau zu erläutern, 
warum gerade diese belastende Maßnahme getroffen 
wird und ob nicht ggf. auf andere Weise, z. B. durch die 
zeitnahe Festsetzung von Vorauszahlungen den Interes-
sen des Fiskus ausreichend Rechnung getragen werden 
kann. Es empfiehlt sich deshalb, die Begründung von 
Vorabanforderungen auch mit Blick auf begleitende 
Maßnahmen der Finanzverwaltung (z.  B. die Festset-
zung von Vorauszahlungen) genauer zu untersuchen, 
wenn die vorfristige Erstellung einer Steuererklärung 
Schwierigkeiten bereitet. Oft fehlt in Vorabanforderun-
gen eine Rechtsbehelfsbelehrung, sodass sich die 
Rechtsbehelfsfrist nach § 356 Abs. 2 Satz 1 AO auf 1 
Jahr verlängert und der Einspruch auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt noch rechtzeitig eingelegt werden kann. 
Für den Fall, dass eine Vorabanforderung nach den 
Ländererlassen mit der �Arbeitslage in der Finanzver-
waltung� begründet würde, stellt das FG klar: eine mo-
natelange Bearbeitungszeit konterkariert die Behaup-
tung, dass der �Fortgang der Veranlagungsarbeiten� 
eine vorzeitige Abgabe notwendig macht. 
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